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Mit einer Avalgarantie kann ein deutscher Exporteur dem  
von ihm mit der Herauslegung einer Vertragsgarantie beauf
tragten Garantiesteller eine Absicherung des Aufwendungs
ersatz anspruchs verschaffen, den der Garantiesteller im Falle 
der Garantieziehung gegen den Exporteur hat. 

was ist sinn und zweck  
der avalgarantie?

Bei einem Exportgeschäft muss der Exporteur  oftmals Vertrags
garantien beibringen. Der mit der Herauslegung der Vertragsgaran
tie beauftragte  Ga rantiesteller belastet daraufhin die Kreditlinie des 
Exporteurs mit der jeweiligen Garantiesumme. Nicht selten ist der 
Garantiesteller nur dann zur Heraus legung einer Garantie bereit, 
wenn der Exporteur entsprechende Sicherheiten – häufig in Form 
der  Verpfändung eines BarDepots – bietet. Im Ergebnis führt dann 
die Herauslegung von Garantien beim Exporteur zu einer Einschrän
kung seiner Liquidität. 

Diesem Umstand will die Avalgarantie entge gen wirken: Mit der Aval
 garantie verpflichtet sich der Bund, dem Garantiesteller einen Groß
 teil des Be trages zu erstatten, den dieser im Falle der Ziehung der 
Vertragsgarantie an den ausländischen Besteller (Ga rantienehmer) 
zahlen musste. Der Bund nimmt also im Umfang der Avalgarantie 
dem Ga rantiesteller das Risiko ab, dass er seinen gegen den Expor
teur gerichteten Aufwendungsersatz anspruch – der mit Vornahme 
und im Umfang der Garantiezahlungen entsteht – nicht durch  set
zen kann. Die Avalgarantie entlastet den Garantiesteller somit in er   
heblichem Umfang von dessen (Regress) Risiken. Diese Entlastung 
ermöglicht dem Garantie steller nicht nur auf weitere – liquiditäts
einschränkende – Sicherheiten des Exporteurs zu verzichten, son
dern darüber hinaus, den von ihm garantierten Betrag im Umfang 
der Avalgarantie nicht auf die Kreditlinie des Exporteurs anzu
rechnen. Hierdurch soll es letztendlich dem Exporteur erleichtert 
werden, die vom ausländischen Besteller geforderte Garantie zu 
 er bringen.

Die Avalgarantie ist eine Ergänzung zur Vertragsgarantiedeckung. 
Durch sie bekommt der Garantiesteller vom Bund bis zu 80 %  
der Garantiesumme erstattet, wenn die Garantie vom auslän
dischen Besteller – unabhängig vom Grund – in Anspruch genom
men wurde. 

In Höhe der Erstattungszahlung an den Garantiesteller steht  
dem Bund gegenüber dem Exporteur ein Regressanspruch zu, der 
spä testens 6 Monate nach der Erstattungszahlung geltend ge 
macht wird.

wie ist die avalgarantie 
konstruiert?

Kern der Avalgarantie ist das (garantiegleiche) Zahlungsversprechen 
des Bundes gegenüber dem Garantiesteller, auf erstes schriftliches 
Anfordern innerhalb von 10 Bankarbeitstagen den gezogenen Ga 
rantiebetrag zu erstatten. Die Erstattungsquote kann bis zu 80 % 
betragen. 

Das Zahlungsversprechen wird in einem Gewähr leistungsvertrag 
zwischen Bund und Exporteur zu gunsten des Garantiestellers ver
einbart. Erfolgt die Herauslegung der Vertragsgarantie, die den aus
 ländischen Besteller begünstigt, nicht direkt durch die finanzieren
de Hausbank des Exporteurs, sondern durch ein anderes Kredit
institut, wird nicht die direkte Garantie, sondern die jeweils zu ihr 
korrespondierende Rückbürgschaft der Hausbank mit einer Aval
garantie abgesichert. Das Zahlungsversprechen gilt in beiden Fäl
len – im Unterschied zu den Entschädigungstatbeständen der Ver
tragsgarantiedeckung – für jeden Ziehungsgrund und damit auch 
für den Fall der berechtigten Ziehung der Vertragsgarantie. 

Nach Vornahme der Erstattungszahlung kann der Bund beim Ex 
porteur Rückgriff nehmen. Der Rückgriff erfolgt grundsätzlich erst  
6 Monate nach der Erstattungszahlung und auch nur dann, wenn 
bis dahin zugunsten des Exporteurs noch kein Ge währleistungsfall 
unter der jeweils korrespondierenden Vertragsgarantiedeckung 
anerkannt wurde. Konnte ein solcher anerkannt werden, erfolgt  
die Verrechnung des Regressanspruchs mit dem Entschädigungs
anspruch.

was wird abgesichert?

Mit einer Avalgarantie sichert der Exporteur zu gunsten des Garan
tiestellers den Verlust des he rausgelegten Garantiebetrages bis  
zu einer Höhe von 80 % ab. Über den eigentlichen Garantiebe trag   
hi naus vom Garantiesteller übernommene Zahlungsgarantien, wie 
z. B. Zinsen, Schadenersatz, Rechtsverfolgungs oder sonstige  
Kosten, können grundsätzlich nicht abgesichert werden. Eine Aus
nahme hiervon ist die in Bezug auf eine Anzahlungsgarantie ab 
gegebene Avalgarantie. Von ihr werden auch die üblicherweise 
garantierten Zinsen erfasst.
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wer kann eine avalgarantie beantragen 
und wer von ihr begünstigt sein?

Eine Avalgarantie kann jeder deutsche Exporteur beantragen. 

Begünstigter einer Avalgarantie können alle deutschen Kredit
institute und die in Deutschland an gesiedelten Zweignieder las
sungen ausländischer Banken sowie (unter bestimmten Voraus
setzungen) auch ausländische Banken sein. Alternativ zu Banken 
können auch Kautionsversicherer gemäß der zuvor geschilderten 
Systematik Begünstigte sein. Der Garantiesteller wird über eine sog. 
„Ergänzungserklärung des Garantiestellers zur Avalgarantie“ ein
gebunden, die vor endgültiger Entscheidung zur Übernahme der 
Avalgarantie abzugeben ist.

was kostet die avalgarantie?

Die Avalgarantie kostet den Exporteur keine zusätzliche Prämie.  
Die dem Bund für die Übernahme einer Avalgarantie zustehende 
risikoäquivalente  Vergütung erfolgt durch dessen Beteiligung an 
der Avalprämie, die der Exporteur ohnehin an den Garantiesteller 
für die Herauslegung der Vertragsgarantie zu zahlen hat.

Von dieser Avalprämie kann der Garantiesteller zunächst eine so 
genannte FrontingGebühr von 10 % einbehalten. Die verbleiben
den 90 % werden zwischen Bund und Garantiesteller in Abhängig
keit der vom Bund übernommenen Erstattungsquote aufgeteilt.

Konkret erstellt der Bund auf Basis der marktgerechten Prämien
indikation des Garantiestellers bei Indeckungnahme eine Rech
nung, mit der upfront eine pauschalierte Erstprämie erhoben wird. 
Diese Vorausprämie wird zum Ende des Kalenderjahres an den 
 tatsächlichen Risikoverlauf angepasst. Dabei werden etwaige Dif
ferenzbeträge mit der Vorausprämie für die Folgeprämie des dann 
laufenden Jahres verrechnet.

welche voraussetzungen muss 
der exporteur für die übernahme 
einer avalgarantie erfüllen?

Die Avalgarantie setzt die Übernahme einer Vertragsgarantie
deckung für die in Rede stehende Vertragsgarantie voraus. Die 
Übernahme einer Hauptdeckung kann entfallen, wenn die Absiche
rung der sonstigen Risiken nicht möglich, nicht zumutbar oder vom 
Exporteur nicht gewollt ist. Eine  parallele Vertragsgarantiedeckung 
muss dagegen immer erfolgen.

Die Avalgarantie kann auch für bereits gedeckte und in Abwicklung 
befindliche Geschäfte übernommen werden, wenn

@ eine Haupt und Vertragsgarantiedeckung bereits besteht oder

@ bislang zwar nur eine Hauptdeckung besteht, die Übernahme 
einer Vertragsgarantiedeckung jedoch noch möglich ist, weil die 
Vertragsgarantie noch nicht herausgelegt wurde oder

@ das Hauptgeschäft zwar nicht gedeckt wurde und auch nicht 
 werden kann, da absicherungsfähige Risiken nicht vorliegen (z.B. 
Zahlung aus einem bestätigten Akkreditiv), die Übernahme einer 
Vertragsgarantiedeckung jedoch noch möglich ist, da die zu grun
de liegende Vertragsgarantie noch nicht herausgelegt wurde.

Darüber hinaus ist erforderlich, dass der Exporteur aufgrund seiner 
betriebswirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit die 
Gewähr für eine ordnungsgemäße Durchführung des Exportge
schäfts bietet. Die somit vorzunehmende Prüfung der Performance 
Fähigkeit des Exporteurs erfolgt insbesondere auf der Grundlage 
einer von ihm abzu gebenden Selbstauskunft. Das maximale Obligo 
des Bundes aus allen von ihm übernommenen Avalgarantien be 
trägt EUR 80 Mio. je Exporteur. Unter bestimmten Voraussetzun
gen kann das Obligo im Einzelfall auch überschritten werden, wenn 
sich dieses wegen der Besonderheit des Geschäfts als notwendig 
erweist. 

wann wird die avalgarantie 
wirksam? 

Eine vom Bund abgegebene Avalgarantie wird mit Zugang des 
Bestätigungsschreibens des Bundes wirksam.

Unwirksam würde die Avalgarantie nur, falls der Garantiesteller auf 
entsprechenden Mahnungen die Prämie nicht innerhalb der vom 
Bund gesetzten Zahlungsfrist bezahlt; in diesem Fall hat es aber 
der Garantiesteller in der Hand, die Wirksamkeit mit noch frist
gerechter Zahlung zu erhalten.

für welchen zeitraum 
gilt die avalgarantie?

Die Haftung des Bundes beginnt bei schon herausgelegten Garan
tien sofort mit Zugang des Bestätigungsschreibens des Bundes. 
Wurde eine Garantie noch nicht herausgelegt, beginnt die Haftung 
des Bundes mit tatsächlicher Stellung der Garantie. Wird in der 
 Praxis auf das Inkrafttreten der Garantie abgestellt, beginnt auch  
die Haftung des Bundes mit Inkrafttreten anstelle der Herauslegung 
der Garantie. 



Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 4

Sie erlischt, wenn auf Veranlassung des Exporteurs, jedoch ohne 
Zustimmung des Bundes, eine risikoerhöhende Änderung der Ver
tragsgarantie hinsichtlich ihres Umfangs vorgenommen wurde bzw. 
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem die Haftung des Garantie
stellers aus der Vertragsgarantie endet. Etwaige Verlängerungen 
von befristeten Garantien sind dem Bund anzuzeigen. Über das 
Garantieende ist der Bund pro Garantieart/Risikoblock mittels einer 
sog. Verzichtserklärung zu unterrichten.  

wann und wie wird erstattet?

Die Erstattungszahlungen an den Garantiesteller setzen den Nach
weis seiner Inanspruchnahme  voraus.

Sie erfolgen bis in Höhe der übernommenen Er stattungsquote und 
innerhalb von 10 Bankarbeitstagen seit erster schriftlicher Anfor
derung des Garantiestellers, in welcher dieser erklärt und nach
weist, dass er aus der der Avalgarantie zugrunde liegenden Ver
tragsgarantie ordnungsgemäß in An spruch genommen wurde. 

wann und wie 
nimmt der bund regress?

Hat der Bund die von ihm garantierten Erstattungszahlungen an den 
Garantiesteller vorgenommen, entsteht zu seinen Gunsten gegen
über dem Ex porteur ein entsprechender Regressanspruch. Von des
sen Geltendmachung sieht der Bund für die Dauer von 6 Monaten 
ab, wenn der Exporteur ein abstraktes Schuldanerkenntnis über das 
Bestehen des Regressanspruchs abgibt. 

Während der Stundung des Regressanspruchs hat der Exporteur die 
Möglichkeit nachzuweisen, dass ihm unter der jeweils korrespon
dierenden Vertragsgarantiedeckung ein Entschädigungsanspruch 
 ge gen den Bund zusteht. Besteht ein solcher An spruch, wird der 
Regressanspruch mit dem Entschädigungsanspruch verrechnet.

Steht jedoch fest, dass der ausländische Besteller die Vertrags
garantie aus vom Exporteur zu vertretenden Gründen in Anspruch 
nahm und ist deshalb ein Entschädigungsanspruch unter der jewei
ligen Vertragsgarantiedeckung ausgeschlossen, ist der Regress
anspruch regelmäßig sofort fällig. Gleiches gilt insbesondere dann, 
wenn sich herausstellt, dass der Exporteur die Avalgarantie durch 
unwahre An gaben erwirkt hat oder bei ihm ein In sol venz tat bestand 
eintritt.

welche änderungen ergeben sich  
mit  optimierung der avalgarantie  
per 01. juli 2014?

Ab 01.07.2014 bietet die Bundesregierung eine optimierte Aval
garantie an, um insgesamt den erforderlichen administrativen Auf
wand zu vermindern und mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten 
zu schaffen.

Für Erstentscheidungen ab 01.07.2014 treten im Kern folgende 
Änderungen in Kraft, mit denen die Komplexität dieses Produktes 
weiter reduziert wird:

@ Der Bund erhebt die Erstprämie bis zum Ende des laufenden 
Kalenderjahres als Vorausprämie.

@ Weitere Prämienabrechnungen erfolgen nur noch einmal im Jahr.

@ Die 20TageFrist bezüglich der Wirksamkeit der Avalgarantie 
 entfällt.

@ Der Bund muss der Verlängerung von befristeten Garantien nicht 
mehr zustimmen.

wie erhalte ich eine avalgarantie?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die Euler Hermes 
Aktiengesellschaft.

Für nähere Informationen stehen die Hauptverwaltung in Hamburg 
sowie die zahlreichen Außen stellen in Deutschland zur Verfügung. 
Umfangreiches In  formationsmaterial kann auch im Internet unter 
www.exportkreditgarantien.de ein gesehen und heruntergeladen 
werden.
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Die Eckpunkte der Avalgarantie 
im Überblick:

Antragsteller: jedes deutsche Export -  
 unternehmen

Berechtigte Begünstigte:   alle deutschen Kreditinstitute 
und deutschen Kautions-
versicherer; alle deutschen 
 Niederlassungen ausländischer 
Banken/Kautionsversicherer; 
bestimmte ausländische 
 Banken/Kautionsversicherer 

Voraussetzung: parallele Übernahme einer 
Vertrags garantiedeckung

Garantiegegenstand: bis zu 80 % des Betrages,  
auf dessen Zahlung der Garantie-
steller in Anspruch genommen 
wurde

Erfüllung des  
Garantieversprechens: auf erstes schriftliches  
 Anfordern, innerhalb von   
 10 Bankarbeitstagen nach  
 Inanspruchnahme des  
 Garantie stellers; unabhängig   
 vom  Ziehungsgrund

 Regressanspruch des Bundes 
gegenüber dem Exporteur in 
Höhe der Erstattungszahlung;   
Geltendmachung grundsätzlich 
für  6 Monate gestundet

Entgelt: keine zusätzliche Prämie;  
Bund wird an der vom Exporteur  
für die Heraus legung der 
 Vertragsgarantie an den 
 Garantiesteller zu zahlenden 
Avalgebühr quotal beteiligt;  
zu diesem Zweck erhält der 
Garantiesteller eine Rechnung 
des Bundes für die Erst- bzw. 
 Folgeprämien; dabei wird 
zunächst eine Vorausprämie   
er hoben, die jeweils am Ende 
eines Kalenderjahres bzw. bei 
Haftungsende endgültig ab -
gerechnet wird.
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Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse: 
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift: 
Gasstraße 29
22761 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,  
Freiburg/Stuttgart, Hamburg, München,  
Nürnberg, Rheinland

 

 Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien für Ungebundene Finanzkredite sind seit 

Jahrzehnten etablierte und bewährte Instrumente der Außenwirtschaftsförderung  

der Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern 

deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische  

und wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien für Ungebundene Finanzkredite  

unterstützt die Bundesregierung förderungswürdige Rohstoffprojekte im Ausland. 

Beide Förderinstrumente tragen maßgeblich zu wirtschaftlichem Wachstum  

sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Mit der Durchführung  

der Bundesförderinstrumente Exportkreditgarantien und Garantien für  

Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die Euler Hermes 

Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Außenwirtschafts förderinstrumenten der 

Bundesregierung finden Sie  unter www.bmwk.de unter dem Stichwort 

Außenwirtschaftsförderung.

www.exportkreditgarantien.de
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